
 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

Hiermit möchten wir Sie über Änderungen in den Anwendungsbezogenen Anwendungsbestimmungen für unser Mittel 

Carnadine (Zul.-Nr. 00A742-00/00) informieren:  

 

Anwendung -005: Sommergerste- Blattläuse 

Folgende Anwendungsbestimmungen entfallen: NW607-2, NW706 

 

Folgende Anwendungsbestimmungen gelten ab sofort:  

 

NW605-2: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - aus genommen nur 

gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem 

Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" gemäß der Bekanntmachung vom 10. September 

2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 

unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Ober-

flächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichnet Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länder-

recht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittel-

bar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. 

 Reduzierte Abstände: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % 5 m 

 

NW606: Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels 

mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 

einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit ei-

nem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.  

15 m 

 

NW701: Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenom-

men nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlosse-

nen Pflanzendecke bewachsener Rand streifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Ar-

beitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht er-

forderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden 

vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die An-

wendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 

 

Anwendung-006: Winterweichweizen, Wintergerste, Wintertriticale, Winterroggen- Blattläuse 

Folgende Anwendungsbestimmungen entfallen: NG405, NW607-2, 

 

Folgende Anwendungsbestimmungen gelten ab sofort:  

 

NW605-2: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - aus genommen nur 

gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem 

Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" gemäß der Bekanntmachung vom 10. September 

2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 

unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Ober-

flächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Län-

derrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder un-

mittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.  



 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

Reduzierte Abstände: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % 5 m 

 

NW606: Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels 

mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 

einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit ei-

nem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.  

15 m 

 

Anwendung -011: Winterraps- Rapserdfloh 

Folgende Anwendungsbestimmungen entfallen: NG405, NW607-2, 

 

Folgende Anwendungsbestimmungen gelten ab sofort:  

 

NW605-2: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - aus genommen nur 

gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem 

Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" gemäß der Bekanntmachung vom 10. September 

2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 

unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Ober-

flächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Län-

derrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder un-

mittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.  

Reduzierte Abstände: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % 5 m 

 

NW606: Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels 

mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 

einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit ei-

nem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.  

20 m 

 

 


